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Ernennungs- und Beförderungsrichtlinie 

 
 

Grundsätze für die Ernennungen und Beförderungen 
 

• Ernennungen und Beförderungen werden nur bei aktiven Mitgliedern der 
Freiwilligen Feuerwehr Adlkofen vorgenommen. 

• Die Ernennungen und Beförderungen zu einem Dienstgrad sind in erster Linie 
abhängig von den erworbenen Ausbildungen. 

• Die Ernennungen und Beförderungen zu einem Dienstgrad aufgrund einer 
entsprechenden Funktion verlangt grundsätzlich die entsprechende 
Ausbildung als Voraussetzung. 

• Die Ernennungen und Beförderungen erfolgen grundsätzlich bei der 
Jahreshauptversammlung. 

• Ein Rechtsanspruch auf eine Beförderung besteht nicht.  
 

Dienstgrade 
 

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Adlkofen sind folgende Dienstgrade eingeführt: 
- Feuerwehrmann bzw. Feuerwehrfrau 
- Oberfeuerwehrmann bzw. Oberfeuerwehrfrau 
- Hauptfeuerwehrmann bzw. Hauptfeuerwehrfrau 
- Löschmeister/-in 
- Oberlöschmeister/-in 
- Hauptlöschmeister/in 
- Brandmeister/-in 
- Oberbrandmeister/-in 
- Hauptbrandmeister/-in  

 

*Für frühere Beförderungen und Ernennungen gemäß folgender Auflistung 

können folgende Sonderausbildungen inkl. vorhandener Tauglichkeit und 

Funktionstätigkeiten berücksichtigt werden: 

Sonderausbildungen Funktionstätigkeiten 

Atemschutzgeräteträger/-in Gerätewart/-in 

Maschinist/-in Leiter/-in Atemschutz 

Gerätesatz Absturzsicherung Ausbilder/-in 

Feuerwehrsanitäter/-in oder höherwertig Fahnenträger/-in 

Motorsägenführer/-in Jugendwart/-in 

 Vorstand / Vorständin 

 



 

Ernennungs- und Beförderungsrichtlinie 

Version: 
003 

Erstellt am: 
11.01.2023 

Erstellt durch: 
L. Eggert 

 
Seite 2 von 3 

 

 
Voraussetzungen für die Ernennungen und Beförderungen 

 
Feuerwehrmann bzw. Feuerwehrfrau: 

▪ Nach erfolgreichem Abschluss des MTA-Basismoduls und erfolgreichem 
Ablegen eines Leistungsabzeichen 
(THL oder Brand Stufe I). 

Oberfeuerwehrmann bzw. Oberfeuerwehrfrau: 
▪ Nach erfolgreichem Abschluss der MTA-Ausbildung und Ablegen beider Stufe 

1 Leistungsabzeichen (THL und Brand) oder einer absolvierten 
Sonderausbildung*. 

▪ Nach zehnjähriger Dienstzeit als Feuerwehrmann-/frau. 

Hauptfeuerwehrmann bzw. Hauptfeuerwehrfrau: 
▪ Nach zehnjähriger Dienstzeit als Oberfeuerwehmann-/frau und zwei 

absolvierten Sonderausbildungen*. 
▪ Nach zehnjähriger Dienstzeit als Oberfeuerwehmann-/frau und einer 

absolvierten Sonderausbildung* sowie einer Funktionstätigkeit* über zehn 
Jahre. 

▪ Nach fünfzehnjähriger Dienstzeit als Oberfeuerwehmann-/frau und einer 
Funktionstätigkeit* über fünfzehn Jahre. 

▪ Nach fünfzehnjähriger Dienstzeit als Oberfeuerwehmann-/frau und einer 
absolvierten Sonderausbildung*. 

▪ Nach fünfzehnjähriger Dienstzeit als Oberfeuerwehmann-/frau und Ablegen 
von sechs Leistungsabzeichen (THL und/oder Brand). 

▪ Nach zwanzigjähriger Dienstzeit als Oberfeuerwehrmann-/frau. 

Löschmeister/-in: 
▪ Erfolgreicher Abschluss des Gruppenführerlehrganges an einer Staatlichen 

Feuerwehrschule in Bayern. 

Oberlöschmeister/-in: 
▪ Erfolgreicher Abschluss des Zugführerlehrgangs an einer staatlichen 

Feuerwehrschule in Bayern. 
▪ Nach zehnjähriger Dienstzeit als Löschmeister/in und zwei absolvierten 

Sonderausbildungen*. 
▪ Nach zehnjähriger Dienstzeit als Löschmeister-/in und einer absolvierten 

Sonderausbildung* sowie einer Funktionstätigkeit* über zehn Jahre. 
▪ Nach fünfzehnjähriger Dienstzeit als Löschmeister/in. 

Hauptlöschmeister/-in: 
▪ Bestellung zum stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Adlkofen. 
▪ Nach fünfzehnjähriger Dienstzeit als Oberlöschmeister/in und zwei 

absolvierten Sonderausbildungen*. 
▪ Nach fünfzehnjähriger Dienstzeit als Oberlöschmeister-/in und einer 

Sonderausbildung sowie einer Funktionstätigkeit* über fünfzehn Jahre. 
▪ Nach zwanzigjähriger Dienstzeit als Oberlöschmeister/in. 
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Brandmeister/-in:  

▪ Erfolgreicher Abschluss des Verbandsführerlehrganges an einer staatlichen 
Feuerwehrschule in Bayern. 

▪ Bestellung zum Kommandanten der Feuerwehr Adlkofen. 
▪ Nach zwölfjähriger Dienstzeit als stellvertretender Kommandant der 

Feuerwehr Adlkofen und Bestellung zu weiterer Amtsperiode. 
▪ Berufliche Ausbildung bei einer Berufsfeuerwehr (B1-Lehrgang). 
▪ Berufliche Ausbildung zur Brandschutzfachkraft IHK (Werkfeuerwehr). 

Oberbrandmeister/-in: 
▪ Nach zwölfjähriger Dienstzeit als Kommandant der Feuerwehr Adlkofen und 

Bestellung zu weiterer Amtsperiode. 
▪ Nach achtzehnjähriger Dienstzeit als stellvertretender Kommandant der 

Feuerwehr Adlkofen und Bestellung zu weiterer Amtsperiode. 

Hauptbrandmeister/-in: 
▪ Nach achtzehnjähriger Dienstzeit als Kommandant der Feuerwehr Adlkofen 

und Bestellung zu weiterer Amtsperiode. 

 

Dienstgradabzeichen 
Die Ernennungen und Beförderungen zu einem Dienstgrad berechtigt, das 
entsprechende Dienstgradabzeichen auf dem linken Ärmel der Uniformjacke oder in 
Form von Schulterklappen auf geeigneten Kleidungsstücken zu tragen.  
 

Übernahme aus anderen Feuerwehren 
• Bei der Übernahme von Mitgliedern/-innen anderer Feuerwehren wird der 

Dienstgrad übernommen. 

• Weitere Ernennungen und Beförderungen erfolgen nach den vorliegenden 
Regeln. 

 
 

Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt mit erfolgter Unterzeichnung ab sofort in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kommandant       2. Kommandant 
Ludwig Eggert       Christoph Langmeier 


